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erlüge zrr Me. 92 dee Imelsrmhee Jerlung .
Donnerstag , 3 . April 1890 .

Vsdischer Tandkss .

Z Karlsruhe , 29 . März . 34 . öffentliche Sitzung der

Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey . (Ausführlicher Bericht , Schluß . )

Finanzminister vr . Ellstätter hat aus dem bisherigen
Verlauf der Diskussion den erfreulichen Eindruck ge¬
wonnen , vaß die Meinung aller Redner dahin gehe, die

Beamtengesetzgebung verdiene Dank und Anerkennung .
Den Aeußerungen der Presse zufolge und nach sonstigen
Kundgebungen in Versammlungen und Petitionen könnte

man freilich annehmen , daß das Gesetzgebungswerk durch¬
aus verfehlt sei und daß der Vollzug mit dem Gesetz
selber im Widerspruch stehe, daß ferner die Regierung
hierbei willkürlich verfahre und den Intentionen der Volks¬

vertretung widerspreche . Im Vergleich dazu seien die

Ausführungen des Abg . Muser heute bescheiden gewesen ;
Redner habe in dieser Beziehung mehr erwartet . Nach
Redners Ansicht könne man von diesem Akt der Gesetz¬
gebung , wohl dem wichtigsten seit Einführung der Ver¬

fassung , mit Recht befriedigt sein , wenn auch einzelne
Theile vielleicht anfechtbar und der Vollzug nicht immer

ganz einwandsfrei gewesen sei . Gewollt habe man eine

Reform des Beamtenrechts . Die langjährigen Be¬

strebungen der unteren Beamten nach Gleichstellung aller

Bediensteten des Staats seien erfüllt ; die Pensionirungs -

verhältnisse und die Hinterbliebenenversorgung , den Aus¬

gangspunkt der Bestrebungen , habe man nach gleichheit -

ltchen Normen geregelt , und zwar in so liberaler Weise ,
wie dies noch in keinem anderen deutschen Staate ge¬
schehen sei. Dies hätte Anerkennung verdient . Allein
die Erinneruzig an WohlthatPi pflege rasch zu schwinden ,
dagegen empfinde man überall die Härte , die der Ueber -

gangszustand mit sich bringe . Der Vollzug eines so weit¬

greifenden Gesetzes sei ein äußerst schwieriger , die Großh .
Regierung müsse hier mildernde Umstände für sich in

Anspruch nehmen . Die Hauptangriffe richteten sich immer
nur gegen das Finanzministerium , obgleich der Vollzug
nicht immer in der Hand des Finanzministers liege , son¬
dern das Werk gemeinsamer , schwieriger Arbeit aller

Ministerien sei . Wenn die Schwierigkeit der Arbeit auch
die Erlassung der Vollzugsverordnung in unerwünschter
Weise verzögert habe , so sei doch der Vollzug im Ganzen
ein rechtzeitiger gewesen . Nicht möglich dagegen sei es

gewesen , Klarheit darüber überall zu verbreiten , was
das Gesetz dem Einzelnen gewähre , gegenüber dem, was

dieser davon für sich erwartete . Unter den Gründen
der jetzigen weitgehenden Unzufriedenheit stehe oben an ,
daß man sich eine falsche Vorstellung von dem , was
das Beamtengesetz sein soll, gemacht habe . Eine Re¬

form des Beamtenrechts sei dadurch erreicht worden ;
es sei aber durchaus nicht die Aufgabe und die Absicht
der Gesetzgebung von 1888 gewesen , die Aktivitäts¬

bezüge der Beamten in ausgiebiger Weise aufzubessern .
Diesen letzteren Zweck hätte man auch ohne Beamtenge¬
setz durch höhere Anforderungen im Budget erreichen
können . Mit Unrecht habe man daher eine Erhöhung
der Aktivitätsbezüge erwartet und gehofft , daß am 1 . Ja¬
nuar 1890 gleichsam ein Goldregen sich über das Be¬
amtenthum ergießen werde . Die Wirkung des Gesetzes
zeige sich schon jetzt in der Regelung der Pensionsver -

hältniffe und der Reliktenversorgung ; auf den Eintritt
dieser Thatsachen reflektire freilich Niemand . Die Kam¬
mer finde schon jetzt den Mehraufwand über Erwarten

hoch ; zu einer irgend erheblichen Erhöhung der Gehälter
seien die Mittel nicht ausreichend . Wenn auch im jetzi¬
gen Augenblick Mittel zur Erhöhung der Bezüge der
mittleren und unteren Beamtenklassen vielleicht vorhanden
seien , so könne Redner doch nicht die Verantwortlichkeit
dafür auf sich nehmen , daß solche Mittel auch für die

Zukunft ohne Störung des Staatshaushalts aufgebracht
werden können . Redner bespricht den finanziellen Effekt
derartiger Maßnahmen in Württemberg und Preußen .
Die Reform von 1888 habe sich allerdings nicht auf die
beiden hervorgehobenen Hauptziele , rechtliche Regelung
der Beamtenverhältniffe und einheitliche Normirung der
Alters - und Hinterbliebenenversorgung beschränkt ; es sei
gleichzeitig auch eine Verbesserung des Gehaltssystems
durchgeführt worden . Zwar habe an sich keine Noth -

wendigkeit bestanden , das Zulageverfahren zu ändern ;
allein dies sei im Interesse der Beamten geschehen , um
ihnen für das Vorrücken im Gehalt und das Einrücken
in den Höchstgehalt , was bisher rein vom Zufall und
vom Ermessen der Regierung abhängig gewesen , eine
Sicherheit zu gewähren . Von dieser sehr wesentlichen
Verbesserung möge der Abg . Muser seinen Auftraggebern
Mittheilung machen . Der genannte Abgeordnete habe
diese Seite in sehr auffallender Weise verkannt , indem
er behauptet habe , den Beamten wäre ein höherer mitt¬
lerer Gehalt lieber gewesen , als die unsichere Aussicht
auf einen höheren Maximalsatz . Daß in der Verwilli -

gung der Zulagen von Seiten der Großh . Regierung in
durchaus gesetzmäßiger Weise verfahren werde , habe der

Herr Staatsminister bereits dargelegt . Man möge also
abwarten , ob sich Anlaß dazu finden werde , der Großh .
Regierung Willkür vorzuwerfen .

Der Finanzminister erkennt an , daß die Einführung
eines neuen Gehaltssystems zu der da und dort herr¬
schenden Unzufriedenheit beigetragen haben möge . Der

Uebergang von den Durchschnittssätzen des Budgets zu

den geregelten Zulagen mußte hin und wieder zu Un¬

gleichheiten und vorübergehend selbst zu Härten führen .

In Folge des festgeordneten Vorrückens im Gehaltsbe -

zuge konnte es jetzt Vorkommen , daß jüngere Beamte

solche mit einer größeren Anzahl von Dienstjahren vor¬

übergehend überholten . Die in 8 21 der Gehaltsord¬
nung vorgesehene Zuweisung von Theilzulagen an das

Richterpersonal auf den l . j Januar 1890 habe man auf
die nicht richterlichen Beamten nicht anwenden können ,
weil bei letzteren von verdienten Zulagen nicht die Rede

sein kann . Man habe sich bemüht , die entstandenen Un¬

gleichheiten auszugleichen , doch sei das nicht in jedem
Einzelfall durchführbar gewesen , denn es habe sich bei
der Berathung der Ministerien gezeigt , daß es auch wie¬
der zu Unbilligkeiten und zur Unzufriedenheit führe , wenn
man in dem einen Verwaltungszweig , wo vielleicht noch
ältere Kollegen vorhanden sind , lediglich um diese nicht

zu schädigen , einen jüngeren Beamten nicht in einen

höheren Gehaltsbezug aufrücken lasse , in einem andern

Verwaltungszweig aber das Aufrücken geschehen lasse,
weil dem Beamten keine älteren Beamten vorangehen .
Bei einem Beamten der Finanzverwaltung habe man ,
um zu verhindern , daß er mehrere viel ältere Kollegen
überhole , die Zulage von 350 M . um 50 M . gekürzt ,
und gerade dieser einzelne Fall sei ganz unverdienter

Weise zum Gegenstand von Erörterungen in der Presse
und an sonstigen Orten geworden .

Auch bei den vielbesprochenen Zulagen im Bereiche der

Eisenbahnverwaltung habe es sich um eine Uebergangs -

maßregel gehandelt . Daß es keine großen Beträge ge¬
wesen seien , daran dürfe man keinen Anstoß nehmen .
Auch hohe richterliche Beamte hätten in dem vorhin er¬

wähnten Falle auf den 1 . Januar 1890 Zulagen im

Betrag von 30 , 20 und 10 Mark erhalten . Darin liege
gewiß keine Kränkung . Eine schmähliche Verdächtigung
sei es . wenn in der Presse behauptet wurde , man habe
die Zulagen kurz vor Jahresschluß bewilligt , um auf diese
Weise durch Verlängerung der Zulagefristen die Beamten

zu schädigen. Man habe vielmehr gesucht, die vielen Ge¬

haltsstufen einigermaßen zu vereinfachen , weil dies nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes . infolge des Wegfalls der

freien Bemessung der Zulagen nicht mehr möglich ge¬
wesen sein würde . Redner verliest den bezüglichen Erlaß
des Finanzministeriums vom 13 . Januar 1889 . Danach
sei in jedem einzelnen Falle zu prüfen gewesen , ob die

fragliche Regulirung ohne Benachteiligung dds betreffen¬
den Beamten erfolgen könne, und es sei ausdrücklich an¬

geordnet gewesen , daß andernfalls die Regulirung zu
unterbleiben habe . Bezüglich der Bahnwarte , deren An¬

fangsgehalt durch den Gehaltstarif von 564 auf 570 M .
erhöht wurde , sei nun bei der Generaldirektion ein Miß -

verständniß unterlaufen . Das Finanzministerium habe
angeordnet , daß der Gehalt der im Jahre 1889 zuge¬
gangenen Bahnwarte auf 1 . Januar 1890 auf den neuen

Anfangsgehalt gebracht werde, was unbedenklich habe ge¬
schehen können , daß aber der Gehalt der früher ange -

stellten einstweilen unverändert bleiben sollte . Nun sei
aber von der Generaldirektion eine Regulirung auch der

Gehaltsverhältnisse der im Jahre 1887 und 1888 neu

zugegangenen Bahnwärter in wohlwollendster Absicht und
unter theilweiser Rückdatirung der Zulagen vorgenommen
worden und dabei habe sich hinterher herausgestellt , daß
hier einzelne Bedienstete geschädigt worden seien . Das
Ministerium habe alsbald nach erlangter Kenntniß von
der Sachlage angeordnet , daß die Zulageverfügungen
wieder aufgehoben werden . Das Ministerium könne un¬

möglich alle einzelnen Fälle übersehen , und wenn einmal
bei einer Mittelstelle , die übrigens mit derselben Gewissen¬
haftigkeit verführen , trotz der wohlmeinendsten Absichten
ein Verstoß unterlaufe , so sollten sich die Betheiligten an
die Vorgesetzte Dienstbehörde wenden . Ein großer Theil
der Klagen über Benachtheiligung sei also dem Ueder -

gang in ein neues System zuzuschreiben ; etwaige Uneben¬
heiten würden sich aber im Lauf der ersten Jahre nach
dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgleichen .

Weiter habe Unzufriedenheit erregt der mit Einführung
des Gesetzes verbundene Wegfall der Remunerationen .
Hieran sei aber nicht die Großh . Regierung schuld , son¬
dern es beruhe dies auf der übereinstimmenden Ueberzeu -

gung der gesetzgebenden Faktoren , wie denn die Zweite
Kammer wiederholt für Beseitigung der Remunerationen ,
deren Verwilligung ja so vielfach zur Unzufriedenheit An¬

laß gegeben hatte , sich ausgesprochen habe . Die Besei¬

tigung sei durch das Gesetz in der schonendsten Weise verfügt
worden , indem die wegfallenden Bezüge durch Dienstzu¬
lagen ersetzt würden . Der Abg . Muser gehe zu weit ,
wenn er die Gewährung von Remunerationsersatzzulagen
auch für neu zugehende Beamte fordere , die eine Remu¬
neration niemals erhalten haben . Eine Zeitung , die Red¬

ner gelesen , habe sogar darüber geklagt , daß jetzt viel

weniger Leute etatmäßig angestellt würden ; dies geschehe
lediglich zu dem Zwecke , um Unzufriedenheit zu erregen ;
denn die jetzt vorhandenen Beamten könnten doch an

dieser Frage kein Interesse haben . Die Dienstzulagen
würden von deren Inhabern bezogen bis zur Erreichung
des Höchstgehalts und kämen erst bei Ueberschreitung des

bisherigen Höchstgehaltes theilweise in Anrechnung . Aller¬

dings könne Vorkommen, daß ein Beamter jetzt etwas

weniger erhalte , als im Vorjahr , weil eben der Ersatz
nach dem durchschnittlichen Bezug in den letzten 3 Jahren

bemessen werde . Dabei müsse man sich aber daran er¬
innern , daß auf eine Remuneration überhaupt Niemand
einen Anspruch habe , während die Dienstzulagen in fest-
bestimmtem Betrage verwilligt würden . Alien Leuten
könne man es freilich nicht recht machen. Man habe
manchmal den Eindruck , als ob die Wohlthaten des Ge¬
setzes allzuleicht in Vergessenheit gerathen . Um gegenüber
der Behauptung , daß die unteren Beamtenklaffen schlecht
weggekommen seien, die Wirkung des Gesetzes vor Augen
zu führen , theilt Redner die Einzelbeträge der Ruhege¬
halte , welche an 14 bisherige Angestellte in der Zeit vom
1 . Januar bis 10 . März d . I . auf Grund des neuen
Gesetzes bereits angewiesen worden sind, sowie eine Ueber -

sicht über die nn gleichen Zeitraum verwilligten Beträge
für die Reliktenversorgung unter Vergleichung mit
den nach dem früheren Gesetz berechneten
Sätzen mit . Danach ergibt sich für die angeführten
Fälle der ersteren Art ein Mehraufwand von 15,785
weniger 11,547 gleich 4238 Mark oder 36 ^ /z Prozent
des Gesammtbetrags und von 303 Mark auf den Kopf ,
und für die Reliktenversorgung eine Mehrausgabe von
5710 weniger 3709 gleich 2001 Mark oder 54 Prozent
und 181,91 Mark für den Kopf . Diese Beispiele illu -

strirten die wohlthätige Wirkung des Gesetzes ; ein Grund
zur Unzufriedenheit über das Gesetz , das nach allen
Seiten gerecht sei, bestehe danach gewiß nicht.

Der Finanzminister gedenkt sodann der Verlegung des
Rechnungsjahres als eines zufälligen Umstandes , welcher -
neben der , trotz Aufbietung aller Kräfte , etwas ver¬
späteten Erlassung der Vollzugsvorschriften , auf die Aus¬
zahlung der neuregulirten Gehalte verzögernd eingewirkt
habe , und wendet sich sodann gegen die von dem Abg .
Muser vorgebrachten einzelnen Bemängelungen des Ge¬

setzes. Bezüglich etwaiger Nichteinrechnung der Probe¬
zeit in die für Berechnung des Ruhegehalts maßgebende
Dienstzeit verweist Redner auf § 27 des Beamtengesetzes
und die landesherrliche Verordnung vom 7 . Februar d . I .
Die Behauptung , daß die landesherrlich angestellten Be¬
amten in wirthschaftlicher Beziehung sich besser stellen ,
sei unbegründet . Hinsichtlich der rechtlichen Stellung
mache es doch schließlich keinen Unterschied , ob das
Disziplinarverfahren vor dem Disziplinarhofe oder vor
dem Ministerium stattfinde ; auch das letztere verfahre
bei der Entlassung eines Beamten nach bestimmten , in
der Hauptsache durch das Gesetz gegebenen Regeln . Ein
großer Theil der von dem Abg . Muser gemachten Aus¬
stellungen an dem Gesetz sei bei der Berathung des Ent¬
wurfs sehr eingehend erörtert worden , so die Bestimmung
in 8 25 der Gehaltsordnung über die Einreihung von
Beamten , welche die im Allgemeinen durch den Gehalts¬
tarif vorgeschriebene Vorbildung nicht besitzen . Es handle
sich z . B . bei der Eisenbahnverwaltung nur um fünf
Beamte , welche sich durch diese , übrigens in loyalster
Weise gehandhabte , gesetzliche Vorschrift benachtherligt
glauben ; bei anderen Verwaltungszweigen seien es deren
viel mehr , die sich aber bei der sachgemäßen Anordnung
des 8 25 beruhigt hätten . Redner gibt Auskunft über
die Grundsätze bezüglich des Vorrückens von nicht aka¬
demisch gebildeten Beamten in der Finanzverwaltung ,
erörtert ferner die Frage der Einrechnung der wandel¬
baren Bezüge auf das Diensteinkommen der Kanzleidiener ,
die gleichfalls auf einer Vorschrift der Gehaltsordnung
beruhe und den Beamten deßhalb nicht nachtheilig sei,
weil gleichzeitig ihr Höchstgehalt von 1200 auf 1450 M .
erhöht wurde , und bespricht schließlich das Verhältniß
der Dienstwohnungen , von denen die große Mehrzahl
auf die Beamten der unteren Kategorien entfalle . Sodann
rechtfertigt Redner die zu 8 93 Absatz 2 des Beamten¬
gesetzes hinsichtlich der Zulässigkeit der Arreststrafe er¬
lassene Berordnungsvorschrift .

Redner hofft , daß der Abg . Muser für den von ihm
in Aussicht gestellten Antrag auf Abänderung des Gehalts¬
tarifs keine Unterstützung im Hause finden werde ; denn
wenn auch einzelne Mängel bei einem so umfassenden
und schwierigen Gesetz wirklich vorhanden wären , so würden
sie doch durch den Vollzug thunlichst ausgeglichen . Eine

Aenderung des Gesetzes sei aber unmöglich, wie der Abg .
Muser bei einem etwaigen Versuche bald einsehen werde .
Ob zur Aufbesserung der Aktivitätsbezüge der Beamten
ausreichende Mittel vorhanden seien, werde die Regierung
im geeigneten Zeitpunkte prüfen ; vorläufig sei zu einem

solchen Vorgehen kein Bedürfniß vorhanden , wie eine

Vergleichung der Lage der Beamten mit den verschiedenen
Erwerbszweigen darthue . Etwaige Unzufriedenheit müsse
man durch Belehrung zu beseitigen suchen, daß der Auf¬
wand im ersten Jahr nach Inkrafttreten des Beamteu -

gesetzes ein etwas größerer gewesen sei , als er in der

ersten Denkschrift der Regierung berechnet worden war ,
sei angesichts der schwankenden Faktoren , die allein zur
Verfügung gestanden hatten , natürlich . Redner gibt der

Hoffnung Ausdruck , daß in kurzer Zeit die Wirkung des

Gesetzes jedem Bedientesten so klar vor Augen stehen werde ,
daß die Zufriedenheit , die das Gesetz verdient , überall ein¬

kehren wird .
Abg . Gönner wirft als Mitglied der ehemaligen

Kommission für das Beamtengesetz einen Blick auf dessen
Entstehungsgeschichte und erinnert daran , daß es sich da¬

bei nicht um eine finanzielle Besserstellung der Beamten ,

sondern in erster Reihe um die Ordnung ihrer Rechts¬
verhältnisse gehandelt habe . Er müsse es deßhalb als



eine Frivolität bezeichnen, wenn man — offenbar zu an¬
derweitigen Zwecken — behauptet , viele Beamte seien in
ihrer Hoffnung auf Besserstellung getäuscht worden .
Redner weist hin auf die unendlich günstigere Lage der
Staatsbeamten im Vergleich zu den städtischen Angestellten
bezüglich der für die ersteren durch das Gesetz geschaffenen
ausgiebigen Vorsorge für die Dienstunfähiglichkeit und
für die Hinterbliebenen . Die Kommission habe bei ihren
Arbeiten auf die Gesammtlage des Staats Rücksicht
nehmen müssen ; sie habe indessen Wünsche von allen Be¬
amtenkategorien des Landes entgegengenommen . Für eine
Wesentliche Abänderung des Gehaltstarifs habe die Großh .
Regierung die Verantwortung abgelehnt . Was den Un¬
terschied zwischen akademisch und nicht akademisch gebil¬
deten Beamten anlange , so habe zweifellos die Regierung
das Recht , für bestimmte Gebiete eine wissenschaftliche Vor¬
bildung vorzuschreiben . Die Ausführungen des Abg .
Muser über das Vorrücken im Gehalte , welche offenbar
aus Beamtenkreisen stammen , hätten wegen des darin
enthaltenen Mißtrauens gegen die Loyalität der Regie¬
rung auf Redner einen sehr üblen Eindruck gemacht .
Ohne gleichzeitige Beseitigung der Remunerationen , von
deren Mängeln er sich mehr und mehr überzeugt habe ,
würde die Kammer dem Gesetze ihre Zustimmung wohl
nicht gegeben haben . Die theilweise Unzufriedenheit über
den Wegfall der Remunerationen ohne völligen Ersatz
werde bald schwinden . Der Abg . Muser übernehme mit
dem von ihm angekündigten Antrag auf Abänderung des
Gesetzes eine große Verantwortlichkeit , vielleicht werde er
sich doch noch eines Anderen besinnen . Die Mängel des
Gesetzes werde man nach und nach korrigiren . Man
dürfe froh sein , daß wir überhaupt ein solches Gesetz
haben .

Abg . Fieser wendet sich gegen den Abg . Muser , dessen
Behauptung , das Beamtengesetz habe nur für die Großen
Etwas , für die Kleinen dagegen Nichts gebracht , der
Finanzminister als eine gänzlich haltlose bereits dargethan
habe . Die weitere Polemik des Redners gegen den Abg .
Muser führt zum Einschreiten des Präsidenten . Wenn
die heutige wohlwollende Erklärung des Finanzministers
schon im Dezember des vorigen Jahres in offizieller
Form erfolgt sein würde , so wären nach Redners Ansicht
viele Mißwerständnisse und Entstellungen in der Presse
verhütet worden . In Betreff des Borrückens nichtge-
prüfter Beamten , die schon lange Zeit im Dienste sich
befinden , auf Grund des ß 25 der Gehaltsordnung be¬
finde er sich in Uebereinstimmung mit dem Abg . Muser .

. Redner hält es für einen berechtigten Wunsch zahlreicher
Beamter , bei ihrer oft erst nach langjähriger Dienstzeit
erfolgenden etatsmäßigen Anstellung ein landesherrliches
Patent , das als verdiente Auszeichnung betrachtet werde ,
zu erhalten . Die Frage der Disziplinargerichtsbarkeit
sei dagegen nebensächlich . Nach Redners Information
beklagen sich die Finanzassistenten nicht sowohl darüber ,
daß sie nicht mehr in höhere Finanzstellen einrücken können,
als vielmehr über die auch nach seiner Ansicht ungerecht¬
fertigte Bevorzugung der akademisch gebildeten jungen
Kameralisten , z . B . bei Besetzung der ersten Gehülfenstellen .
Redner kritisit ferner die in einer Vollzugsverordnung
für das Aufrücken in eine höhere Gehaltsklasse bei ge¬
wissen Beamten ohne akademische Bildung aufgestellten
Grundsätze und wünscht eine anderweitige , dem Gesetz
mehr entsprechende Regelung dieser prinzipiell wichtigen
Frage . Wenn die Großh . Regierung den vom Redner
vorgetragenen und von einem großen Theil seiner Freunde
getheilten Wünschen entgegenkomme , so werde dadurch die
herrschende Unzufriedenheit beseitigt werden .

Abg . Wittum will gegenüber der allseitig konstatirten
tiefen Unzufriedenheit der mittleren und unteren Beamten
auch auf die Unzufriedenheit Hinweisen, die in den Kreisen
der Steuerzahler über die finanzielle Wirkung des Ge¬
setzes entstanden sei . Für tausende von Familien seien
durch das Gesetz Wohlthaten geschaffen worden , um die
ein großer Theil der Bevölkerung sie beneide ; er erinnere
an die häufig durch Naturereignisse schwer betroffenen
Landwirthe und an die jederzeit einer geschäftlichen Krisis
ausgesetzten Gewerbtreibenden . Die Beamten hätten allen
Grund , für dieses Gesetz der Regierung und den Land¬
ständen Dankbarkeit und Anerkennung zu zollen . Gerade
die Versorgung der Hinterbliebenen sei eine von zahl¬
losen Familienvätern ersehnte Wohlthat . Redner erhofft
vom Gesetz auch die Wirkung , daß künftig jeder recht¬
schaffene Bürger , sei es auch der geringste , von Seiten
der Beamten überall ein solches Entgegenkommen finden
werde , daß er nicht mit Unbehagen , sondern mit vollstem
Vertrauen sich an die staatlichen Behörden wenden könne.

Abg . Muser wiederholt nochmals , daß die Vorzüge
des Beamtengesetzes von ihm ausdrücklich anerkannt wor¬
den seien . Er gebe sich nicht dazu her , alles mitzutheilen ,
was ihm mitgetheilt worden sei . Ein großer Theil seiner
Informationen beruhe auf Miitheilungen von Seiten ein¬
sichtsvoller und gewissenhafter Beamten . Redner wendet
sich hierauf gegen die Ausführungen der einzelnen Vor¬
redner , indem er seinen Standpunkt gegenüber den ver¬
schiedenen im Hause erörterten Fragen nochmals dar¬
legt . Der Großh . Regierung danke er für die bezüglich
der Zulagen der Eisenbahnbeoiensteten gegebene Aufklä¬
rung . Der Ausarbeitung qines neuen Gehaltstarifs
würde er sich unterziehen , wenn ihm die zu dessen Aus¬
führung erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt
würden .

Abg . Friderich bemerkt dem Vorredner , dieser mache
sich die Sache mit dem Gehaltstarife sehr bequem . Es
könne auch eine Zeit kommen, wo die Betriebsüberschüsse
wieder aufgezehrt sein werden . Die Gehaltsordnung
habe man gerade deßhalb gesetzlich fixirt , um ihre eine
dauernde Wirkung zu sichern. Gegenüber dem Vorwurf ,
daß man nach oben mit vollen Händen gegeben habe ,
erinnere er an die in früheren Jahren bewilligten Ge¬

haltserhöhungen , bei denen die oberen Beamtenklaffen nicht
betheiligt gewesen seien . Er hoffe , daß auch erreicht
werde , was von der Regierung und der Kammer durch
das Gesetz bezweckt worden sei.

Die Diskussion wird hierauf geschlossen.
Der Berichterstatter erhält das Schlußwort . Der¬

selbe gibt im Verlauf seiner Rede dem Vertrauen Aus¬
druck, daß die Großh . Regierung das Beamtengesetz loyal
und wohlwollend zum Vollzüge bringen werde , und ist
überzeugt , daß mit der Zeit jeder Einsichtige wahrnehmen
werde , daß Großes geschaffen worden sei .

Die Sitzung wird hierauf durch den Präsidenten
geschlossen.

» Karlsruhe , 31 . März 35 . öffentliche Sitzung der
Zweiten Kammer unter dem Vorsitze des Präsidenten
Lamey . (Ausführlicher Bericht . )

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist die Be -
rathung des Berichts der Budgetkommission über
das Budget des Großh . Staatsministeriums .

Berichterstatter : Abg . Geßler .
Die Kommission beantragt , bei Tit . II (Landstände )

und Tit . IV (Großh . Staatsministerium ) die für „Unter¬
stützungen des nicht etatsmäßigen Personals " angeforderten
Beträge , sowie bei Tit . IX (Allgemeiner Unterstützungs¬
und Belohnungsaufwand ) den daselbst eingestellten Betrag
auszusetzen , da sowohl wegen Unterstützung des nicht
etatsmäßig als auch des etatsmäßig angestellten Personals
eine Verständigung der Kommission mit der Großh . Re¬
gierung getroffen sei, zufolge welcher diese Unterstützungen
nach einheitlichen Sätzen geregelt werden sollen ; es stehe
sonach eine hierauf sich beziehende Anforderung , die sich
über sämmtliche Spezialbudgets erstrecken werde , in
Aussicht .

Präsident Lamey bittet , daß über diese Anforderungen
baldigst Bericht erstattet werde .

Abg . Friderich erwartet , daß seitens der Großh . Re¬
gierung eine Zusammenstellung der von dieser Position
betroffenen Beamten mitgetheilt werde , nach deren Ein¬
kunft die in Aussicht gestellte Regelung erfolgen könne.

Finanzminister vr . Ellstätter bemerkt , daß streng
genommen die gewünschte Zusammenstellung nicht gefertigt
werden könne , bis das ganze Budget erledigt sei , weil
man vorher die Kopfzahl der hier in Betracht kommenden
Beamten nicht kenne . Wenn man daher bis zu diesem
Zeitpunkt nicht warten wolle , so bleibe nur übrig , jetzt
über die fraglichen Positionen einen generellen Bericht
zu erstatten mit dem Antrag , den mit .Großh . Regierung
vereinbarten Vorschlag bezüglich eines Einheitssatzes von ,
5 M . für etatmäßige und von 7 M . 50 Pf . für nicht
etatmäßige Beamte anzunehmen . Dann sei es möglich,
bereits nach Genehmigung der Einzeletats die Berechnung
des Unterstützungs - und Belohnungsfonds erfolgen zu
lassen .

Abg . Friderich betont , daß die Budgetkommission mit
dem Abkommen zufrieden gewesen sei und erwartet habe ,
daß nach Feststellung des gesaminten Budgets ein dies¬
bezüglicher Nachtrag seitens der Großh . Regierung vor¬
gelegt werde .

Präsident Lamey bemerkt , daß , da die Kommission
mit der Großh . Regierung hinsichtlich der Einheitssätze
einverstanden sei , es sich nun darum handle , ob auch das
Hohe Haus sein Einverständniß hierzu erkläre . In
diesem Falle könnten die von der Großh . Regierung in
dem Budget verlangten Mittel vorläufig bewilligt werden
unter dem Vorbehalte nachträglicher Berichtigung nach
Maßgabe des vereinbarten Einheitssatzes und könnte dies
bei dem Finanzgesetz s . Zt . Berücksichtigung finden .

Nachdem sich der Abg . Friderich hiermit einverstan¬
den erklärt , findet dieser Vorschlag des Präsidenten die
Zustimmung des Hauses , und wird sonach unter dem
genannten Vorbehalt die Regierungsvorlage in diesen
Posten wieder hergestellt .

Bei L . Einnahmen (Ertrag der Zölle , der Tabak¬
steuer, der Verbrauchsabgabe nebst Zuschlag für Brannt¬
wein und Reichsstempelabgabe ) will Abg . Friderich
nochmals konstatiren , daß für diese Budgetperiode aus¬
nahmsweise vom Reich große Summen zufließen , daß
aber das Wachsen der Neichseinnahmen in der Folgezeit
zum mindesten unsicher , die Zunahme der Reichsbedürf¬
nisse dagegen nicht zu bezweifeln sei .

Zu Z 1 (Erträgnisse der Zölle und der Tabaksteuer )
ergreift das Wort der Abg . Herbst , um im Auftrag
seiner Wähler einzelne Beschwerden gegen das Tabak¬
steuergesetz und seinen Vollzug voizubringen . Bei aller
Freude darüber , daß ein Theil der günstigen Finanzlage
auf die Einnahmen aus Zöllen und Steuern zurückzu¬
führen sei , sei doch zu beachten , daß diese Einnahmen
insbesondere aus landwirthschaftlichen Erzeugnissen heraus -

gezogen werden ; in erster Reihe aber werde die Tabak¬
steuer als eine sehr drückende bei der Landwirthschaft
empfunden .

Von den zu Tage tretenden Beschwerden beziehe sich
eine auf das Gesetz selbst ; es sei nämlich die Vorschrift
des Z 22 , der die Anpflanzung in geraden Reihen mit
bestimmten Abständen vorschreibe , im Hinblick auf die
schädigenden Einflüsse des Hoch- und Grundwassers nur
äußerst schwer einzuhalten . Die Bitte um Abhilfe in
dieser Hinsicht berühre zwar in erster Reihe das Reich,
doch wolle Redner hier die Großh . Regierung ersuchen,
im Bundesrath auf Abstellung solcher Mißstände thun -
lichst hinzuwirken . Zu weiteren Klagen gebe die Aus¬
übung der Kontrole Anlaß .

Die Bestimmung , wonach auf erstattete Anzeige der
Gemeinde die Abschätzung unter Mitwirkung der Steuer¬
behörde auf dem Grundstück stattfinde , führe häufig bei
Verzögerung des Abschätzungstermins durch die schädlichen
Einflüsse des Witterungswechsels zu großen Nachtheilen .
Redner erwähnt in dieser Beziehung einen Vorfall , der

sich im verflossenen Jahre im Landbezirk Karlsruhe , der
durch seinen Tabakbau sich besonders auszeichne , zuge¬
tragen . In Friedrichsthal , einem ganz hervorragende »
Tabaksort , sei , nachdem die erste Tabakernte durch Hagel
zu Grund gegangen , der Bau von Nachtabak genehmigtworden . Am 7 . September sei dann die Anzeige der
Einerntung mit dem Ansuchen um Abschätzung erstattet
der Abschätzungstermin aber erst auf den 17 . September
anberaumt worden . Inzwischen habe eine Frostnacht
(15 ./16 . September ) allen Tabak vernichtet und einen
Schaden von mindestens 20 OM M . verursacht . Bei
früherer Abschätzung wäre dieser Schaden für die Frie -
drichsthaler und zugleich der damit der Reichskaffe er-
wachsende Ausfall zu vermeiden gewesen . Die gleichen
Mißstände träfen auch bei dem Abwiegen von Tabak zu .
Eine Abhilfe sei auch da geboten . Redner ist der Ansicht,
daß die Abschätzung und das Abwiegen des Tabaks sehr
wohl den örtlichen Kommissionen überlassen werden könnte .

Endlich berührt Redner den Mißstand , daß bei der
Aufstellung von Wiegestellen so streng verfahren werde ,
und erwähnt hier , daß man in Eggenstein sich bereit
erklärt hatte , einen Tabakschuppen zu bauen , daß man
aber dort , weil dieser Bau gerade in dem Jahr nicht
ausgeführt war , genöthigt wurde , den Tabak in dem viÄ
kleineren Leopoldshafen abwiegen zu lassen . Auch hier
müsse abgeholfen werden . Bei solchen Vorkommnissen
dürfe man sich nicht wundern , wenn durch die Mißerfolge
ein anderer Geist in die Landwirthschaft käme und eine
Aenderung des jetzt bestehenden Steuermodus begehrt
werde .

Abg . Greifs hätte auch aus seinem Bezirk ähnliche
Wünsche vorzutragen , will sich aber darauf beschränken,
anläßlich eines Gesuchs um Steuernachlaß wegen Hagel¬
schlags , das seitens der Steuerbehörde , weil nur eine
Werthsverminderung in Frage stand , abschlägig ver -
beschieden wurde , den Wunsch auszusprechen , es möchten
bei der Reichsregierung Schritte dafür gethan werden ,
daß nicht nur bei Gewichts - , sondern auch bei Werths .-
verminderung Steuernachlaß zugestanden werde . Der
Landwirth , der in erster Reihe die Steuer trage , ver¬
diene deshalb auch die weitgehendste Berücksichtigung .

Abg . Kirchenbauer erblickt insbesondere iu der
Handhabung des Tabaksteuergesetzes Veranlassung zu
weitverbreiteter Unzufriedenheit ; namentlich aber sei hier
die Ungleichheit der Handhabung in den einzelnen Staaten
auffallend , was z . B . hinsichtlich des Abschätzungsver -
fahrens aus einem Vergleich zwischen Baden und der
Pfalz , wo die Handhabung eine weit mildere sei, hervor¬
gehe.

Abg . Fieser hat aus einer Besprechung mit Bürger¬
meistern des Karlsruher Bezirks die Anschauung gewonnen ,
daß die Hauptbeschwerden sich gegen das Gesetz selbst
richten . Eine strenge Kontrole werde für nothwendig , das
Steuersystem selbst aber für nicht haltbar erachtet , da die
nothwendige Kontrole sich mit der Zeit nicht mehr durch¬
führen lasse.

Redner will hierauf nicht eingehen ; die Frage habe den
Reichstag schon häufig beschäftigt und werde auch im
künftigen Reichstag wohl wieder zur Erörterung gelangen .
Tie anderen ihm vorgetragenen Beschwerden seien lokales
Natur ; wenn er sie hier öffentlich vorbringe , so erfülle -
cr damit einen ihm ausgesprochenen diesbezüglichen Wunsch .
Vor Allem habe mau sich darüber beklagt , daß die
Schwierigkeiten des Vollzugs des an sich drückenden Ge¬
setzes durch das Verhalten der Karlsruher Kontrolbeamten ,
durch deren Art und Weise , mit den Leuten zu verkehren ,
noch vergrößert werde und zu begründeten Klagen Anlaß
gebe . Redner habe hierfür den Weg der Beschwerde an
die Vorgesetzte Dienstbehörde angerathen , doch wollten sich
die Leute hierzu nicht verstehen , da sie sonst befürchten ,
die Nachsicht der Beamten , mit denen sie dann wieder in
Berührung kommen , zu verscherzen . Redner will keine
Namen nennen , möchte aber die Großh . Regierung bitten ,
durch entsprechende Weisung hier Abhilfe zu schaffen.

Redner kommt dann noch auf die Vorgänge in Frie¬
drichsthal und Eggenstein zu sprechen und gelangt zu
demselben Ergebnisse , wie der Abg . Herbst .

Finanzminister Or . Ellstätter will keinen Einwand
dagegen erheben , daß über Reichssteuern hier Erörterung ««
gepflogen werden , da diese Etatsposition die einzige Stelle
bildet , wo über den Vollzug dieser Reichsgesetze im Land
Beschwerden vorgebracht werden können ; Redner will auch
nicht beabredcn , daß unsere Landwirthe durch die Ein¬
ziehung der Reichstabaksteuer in eine schlimmere Lage ge¬
kommen sind, als sie es vor derselben waren , und will
endlich auch nicht bestreiten , daß die Großh . Regierung
für den Vollzug dieses Reichsgesetzes , soweit derselbe in
ihrer Kompetenz liegt , verantwortlich ist . Er müsse aber
daran erinnern , daß sowohl das Gesetz selbst, wie die
vom Bundesrath hierzu erlassenen Vollzugsvorschriften
die Reichskompetenz berühren und daß der Landesverwal -
tung Aenderungen solcher Normen nicht zustehen . Eine
eingehende Erwiderung seitens der Großh . Regierung
auf die heute vorgebrachten Beschwerden sei ihm nicht
wohl zuzumuthen . Die Erörterung solch spezieller Fälle ,
die ihm — Redner — nicht bekannt seien , gehöre auch
eigentlich nicht in dieses Haus . Die Beschwerden wären
an die Großh . Zolldirektion oder an das Finanzministe¬
rium zu richten , damit sie dort gründlich untersucht werden
können . Bei der Einhaltung dieses Wegs sei für den
Beschwerdeführer nichts zu befürchten ; begründeten Be¬
schwerden werde stets Abhilfe zu Theil werden .

Wenn der Herr Abg . Fieser einerseits bei seinen Be¬
schwerden keine Namen nennen wolle , andererseits aber
verlange , daß die Großh . Regierung die beschwerenden
Vorgänge untersuche , so sei es für die Großh . Regierung
doch schwer, diesem Verlangen stattzugeben . Dem von
dem Herrn Abg Fieser gegen die Beamten der Steuer¬
verwaltung generell erhobenen Vorwurfe gegenüber müsse



« ebner für die ihm unterstehende Verwaltung in An^
svruch nehmen , daß mit der größten Schonung verfahren

und stets das größte Wohlwollen gegen die Landwlrth -

schaft bethätigt werde . Einzelne Unvollkommenheiten seien ?

allerdings nirgends , auch hier nicht zu vermeiden ; da¬

gegen aber werde durch Beschwerden im Dienstwege stets

Abhilfe geschaffen werden .

Abg . Häs erblickt in der gleichartigen Besteuerung
der ungleichwerthigen Tabake einen der Abhilfe bedürf¬

tigen Beschwerdepunkt . Ueber das Abschätzungsverfahren
»nd die gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der An¬

pflanzung sind ihm keine Klagen bekannt geworden .
Abg . v . Buol bemerkt , daß die Frage der Besteue¬

rung des Tabaks im Reichstag stets mit Aufmerksamkeit
verfolgt werde und daß die Wünsche nach Abänderung
des bestehenden Gesetzes insoweit zu einem Ergebniß ge¬
führt , als nach einer Mittheilung des Herrn Staats¬

sekretärs des Reichsschatzamts eine Enquete über die Be¬

schwerdepunkte eingeleitet sei und die Berichte hierüber
theilweise schon eingegangen seien ; der neue Reichstag
werde sich demnach hiermit wieder zu beschäftigen haben .
Der Grund des Rückgangs im Tabakbau sei aber nicht
in den Bestimmungen des Gesetzes , sondern vielmehr in
dem Rückgang der Qualität des Tabaks zu finden und

seien deshalb die Bestrebungen des Mannheimer Tabak¬
vereins , der eine Hebung des Tabakbaues in dieser Rich¬
tung sich zur Aufgabe mache, lebhaft anzuerkennen und

zu unterstützen .
Abg . Fieser bemerkt , daß in letztgenannter Hinsicht

bereits im Budget des Ministeriums des Innern ein

Posten eingestellt sei.
Dem Herrn Finanzminister gegenüber will Redner be¬

tonen , daß er seine Beschwerde wegen des Verhaltens
der Steuerbeamten nicht generalisirt , sondern auf die
Steuerbeamten im Karlsruher Bezirk spezialisirt habe .
Uebngens habe ein hiesiges Blatt die Beschwerdeführer
und die betreffenden Beamten bereits deutlich benannt ;
eine solche Besprechung in der Presse wäre wohl Veran¬
lassung gewesen, der Sache , näher zu treten . Redner
wiederholt , daß er die Beschwerden hier zur Sprache ge¬
bracht , weil bei den Landleuten eine gewisse Scheu be¬

stehe, gegen Beamte , mit denen man beständig verkehre ,
im Dienstwege Klage zu führen . Die Unzufriedenheit
werde lieber in anderer Weise , z . B . bei den Wahlen ,
zum Ausdruck gebracht .

Finanzminister vr . Ellstätter ist dem Abg . Fieser
dafür dankbar , daß er ausgesprochen , er habe den Be¬
hörden einen Vorwurf nicht machen wollen . Die vorge¬
brachten Beschwerden seien aber , selbst wenn man die
Namen kenne, nicht derartig substantiirt , daß die Großh .
Regierung Veranlassung habe , an dieselben heranzutreten .
Es sei nicht thunlich , eine Generalverfügung ergehen zu
lassen , des Inhalts , daß die Beamten angehalten wer¬
den , dem Publikum höflich und zuvorkommend entgegen¬
zutreten . denn ein solches Verhalten sei ganz selbstver¬
ständlich . Redner könne auch nicht alle Blätter lesen, in
denen etwa solche Mißstände zur Sprache gebracht wer¬
den , abgesehen davon , daß solche Zeitungsartikel , die den
anonymen Eingaben gleich zu stellen seien , vielfach Be¬
hauptungen aufstellen , deren völlige Haltlosigkeit sich bei
näherer Prüfung ergibt . Redner glaubt in dieser Hin¬
sicht den Abg . Fieser an mehrere Vorgänge der letzten
Zeit erinnern zu dürfen .

Die vorgetragenen Beschwerden seien übrigens nur
Nebensachen . Den Hauptpunkt bilde das Reichsgesetz und
der durch dasselbe geregelte Steuermodus . Der Herr
Abg . v . Buol habe in dieser Beziehung bereits auf die
Enquete hingewiesen , die einige hier einschlagende Be¬
schwerdepunkte im Auge habe und ihre Abstellung , soweit
mit dem Gesetze vereinbar , wohl erzielen werde . Was
die gegen das Reichsgesetz und die bundesräthlichen Aus¬
führungsbestimmungen gerichteten Beschwerden betreffe ,
so greife die Reichskompetenz ein ; die Großh . Regierung
könne lediglich kaum ersucht werden , beim Bundesrath
in einer bestimmten Richtung zu wirken . Solche Fragen
aber betreffen nicht das Ressort des Vollzugs des Gesetzes
im Land , sondern es seien politische Fragen : und dabei
sei genau zu erwägen , ob die Großh . Regierung wohl
daran thue , eine Aenderung der bestehenden Besteuerung
in Anregung zu bringen ; es seien dies Dinge von so
weittragenden Folgen , daß es sorgfältigster Ueberlegung
bedürfe , wenn man einen Versuch mache , der das Ge¬
bäude des bestehenden Systems ins Wanken zu bringen
geeignet sei.

Abg . Fieser kann die Ansicht des Herr Finanzministers ,
wonach ein Zeitungsartikel einer anonymen Eingabe gleich¬
stehe , nicht theilen ; ein Unterschied bestehe schon darin ,
daß bei einem Zeitungsartikel eine verantwortliche Person
vorhanden sei . Redner will übrigens auch daran erinnern ,
daß selbst anonyme Eingaben strafprozessuale Berück¬
sichtigung finden . Redner will dem Herrn Finanzminister
nicht zumuihen , daß er alle Zeitungen persönlich lese,
es werde dies wohl , wie bei den andern Ministerien Auf¬
gabe einzelner Respizienten sein .

Finanzminister vr . Ellstätter wollte nicht prinzipiell
auf d

'
ie Gepflogenheit abheben , die hinsichtlich der Durch¬

sicht und Verwerthung von Zeitungsartikeln bestehe oder
zu beachten wäre , sondern nur betonen , daß er selbst
nicht alle Zeitungen lese und daraus Beschwerden ent¬
nehmen könne . Soweit aus Besprechungen in der Presse
Veranlassung zu weiteren Maßnahmen gegeben sei —
und das sei bei begründeten Anregungen durch Zeitungs¬
artikel ebenso wie durch anonyme Eingaben der Fall —
werde er eine Prüfung stets eintreten lassen , wie das z . B .
anläßlich eines bei der Generaldebatte über das Beamten¬
gesetz bereits besprochenen Vorgangs auch erfolgt sei.

Abg . Kirchenbauer erinnert daran , daß schon nicht
alle anonymen Eingaben in den Papierkorb wandern und

daß ein Zeitungsartikel doch noch eine weitergehende Be¬
deutung habe .

Zu 8 2 (Ertrag der Verbrauchsabgabe für Brannt¬
wein und des Zuschlags hierzu ) erklärt der Abg . Geld¬
rei ch , er werde seine Wünsche bezüglich des Branntwein¬
steuergesetzes anläßlich der Berathung der Petitionen be¬
treffend die Steuerfreiheit des als Haustrunk verwendeten
Branntweins Vorbringen .

Abg . Marbe hatte geglaubt , daß bei diesem Titel die
vielen Beschwerden gegen das Branntweinsteuergesetz vor¬
gebracht werden . Er will sich darauf beschränken , heute
eine Anfrage an die Großh . Regierung zu richten , ob
dieselbe in der Lage und gewillt sei, hinsichtlich des Aus¬
beuteverhältnisses Abhilfe zu schaffen. Die Anfrage sei
deßhalb berechtigt , weil seitens des Herrn Staatssekretärs
im Reichsschatzamt die Erklärung abgegeben worden sei,
daß die süddeutschen Staatm innerhalb ihrer Kompetenz
handelten , wenn sie selbst in dieser Hinsicht Abänderungen
träfen .

Finanzminister vr . Ellstätter erwidert dem Vor¬
redner , daß die Großh . Regierung nicht nur gewillt sei,
hinsichtlich des Ausbeuteverhältnisses eine Abhilfe zu treffen ,
sondern daß in dieser Beziehung bereits abgeholfen wor¬
den sei. Im Laufe der letzten Monate seien theils andere
Ausbeuteverhältnisse festgestellt worden , theils den In¬
teressenten da , wo ein zu hohes Verhältniß bestehe , Ge¬
legenheit gegeben worden , Probebrände zu beantragen
und auf Grund derselben eine Aenderung zu veranlassen .
Diese Maßregel habe , soweit Redner unterrichtet sei,
überall Befriedigung und Anerkennung gefunden und es
sei zu hoffen , daß dieselbe allerorts durchgeführt werde .

Abg . Geldreich will , nachdem in eine Erörterung
eingetreten sei , nun seine Beschwerden Vorbringen , ins¬
besondere hinsichtlich des Haustrunks ; er wird vom
Präsidenten mit dem Bemerken unterbrochen , daß die
Erörterungen über den Haustrunk auf die bevorstehende
Petitionsberathung verschoben werden sollten . Es knüpft
sich hieran eine kurze Geschäftsordnungsdebatte , an der
sich Präsident Lamey und die Abgg . Fieser und Marbe
betheiligen . Schließlich verzichtet der Abg . Geldreich
für heute auf das Wort .

Zu allen übrigen Titeln werden keine Bemerkungen
gemacht .

Der Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort .
Die Kommissionsanträge gelangen , modifirt bei Tit . II ,

IV und IX wie Eingangs ausgeführt , zur Annahme .
Es folgt die Berathung des Berichts der Budget¬

kommission über Tit . I — III , XII und Xltl der
Ausgaben des Großh . Finanzministeriums .

Berichterstatter : Abg . Wittmer .
Bei Tit I . (Ministerium ) 8 3 (Andere persönliche Aus¬

gaben ) ist in der Regierungsvorlage erläutert , daß für
Beamte , welche mit Führung der Handkasse betraut wer¬
den, allgemein eine Dienstzulage von 40 bezw . 60 oder
100 M . , je nachdem der wirkliche Aufwand der Hand¬
kaffe über 2 000 bis 4000 M . , über 4000 bis 8000
Mark oder über 8 000 M . beträgt , erhalten sollen . Die
Kommission hält eine besondere Bezahlung für Führung
von Handkassen unter 4 000 M . nicht für nöthig , da
das während der Bureaustunden zu erledigende Geschäft
an und für sich geringfügig und wenig verantwortungs¬
voll erscheine ; sie schlägt vor , eine Dienstzulage erst dann
eintreten zu lassen , wenn der wirkliche Aufwand der
Handkasse über 4 000 M . beträgt ; in diesen Fällen sollen
die Zulagen von 60 bezw. 100 M . bewilligt werden .

Seitens der Abgg . Bassermann , Gönner und
Frech liegt ein Antrag vor , die Regierungsvorlage
wieder herzustellen .

Abg . Bassermann hält die Gründe der Kommission
für den Abstrich nicht für stichhaltig . Die Arbeit des
Handkasseverrechners , zu der sich Niemand herandränge ,
sei ebenso wie die Verantwortlichkeit gleich groß bei einer
Kasse mit einem Umsatz von 2 000 , wie bei einer solchen
mit einem Umsatz von 4 000 M . Es handle sich überall
um kleine Posten , zudem habe der Verrechner meist nicht
einmal eine besondere Kasse. Die Vergütung , wie sie die
Regierungsvorlage normire , sei nur billig .

Finanzminister vr . Ellstätter tritt gleichfalls für die
Wiederherstellnng der Regierungsvorlage ein .

Abg . Kiefer unterstützt den Antrag Bassermann und
Genossen : der Abstrich der Budgetkommission sei auf das
allzu rigorose Bestreben zurückzuführen , dem Remune¬
rationssystem den Eingang zu verschließen . Die Ver¬
rechnung der Handkassen liege stets in Hand der tüchtigsten
und erprobtesten Beamten und sei schon aus diesem Grunde
die vorgesehene Vergütung zu begrüßen .

Abg . Hug hat in der Kommission den Antrag auf Ab¬
strich zwar nicht gestellt, aber unterstützt . Man sei da¬
von ausgegangen , daß nicht nur die Mühewaltung , son¬
dern insbesondere die Verantwortlichkeit bei den kleinen
Kassen gering sei . Eigentlich hätte man die ganze For¬
derung beseitigen sollen, da es sich um Vergütung eines
innerhalb der Büreaustunden zu besorgenden Geschäfts
handle .

Abg . Gönner betont , daß die Forderung in 8 31 des
Etatgesetzes begründet sei . Die Rückkehr des Remune¬
rationssystems , von dem auch er ein Feind sei, sei hier
nicht zu befürchten ; der ganzen wesentlichen Natur nach
stellen sich diese Bezüge nicht als Remuneration , sondern
als Vergütung dar . Die Kommission habe das auch an¬
erkannt , sei aber nicht so weit gegangen , wie die Regie¬
rung beantragt . Redner ist umsomehr geneigt , die . ganze
Forderung zu bewilligen , weil sie nicht von finanzieller
Tragweite ist und weil die Regierung dadurch in die
Lage kommt, durch Zuweisung von Handküssen etwaigen
Ungleichheiten im Gehalt abzuhelfen .

Abg . Muser tritt gleichfalls für den Antrag Basser¬
mann ein. Infolge der kleinen Beträge sei der Hand -
kassenverrechner öfters mit der Kasse beschäftigt ; das

treffe für kleine wie für große Handkaffen zu . Wenn
keine dringende Nothwendigkeit für Abstriche an den Be¬
zügen der niederen Beamten gegeben sei , so solle man
diese Abstriche unterlassen .

Abg . Hennig pflichtet dem Abg . Muser darin bei .
daß kleinere Verrechnungen dieselbe Arbeit verursachen ,
wie größere .

Abg . Frech stellt fest , daß es sich um Bezüge handle ,
die die Beamten bisher in der That gehabt ; ein Abstrich
bedeute eine direkte Schädigung , wozu keine Veranlassung
gegeben sei.

Der Berichterstatter war in der Kommission zuerst
Vertreter der Ansicht, daß die ganze Position zu streichen
sei, hat sich aber dann der Mehrheit angeschloffen ; auch
für ihn war das geringe Maß der Verantwortlichkeit
bestimmend .

Der Antrag Baffermann und Genoffen wird hierauf
angenommen .

Bei Tit . Ill (Hochbauwesen ) ä . Ordentlicher Etat 8 1
(Gehalte ) spricht der Abg . Gesell den Wunsch nach Er¬
richtung einer besonderen Bezirksbauinspektion in Pforz¬
heim ans .

Ministerialrath Wielandt hört heute zum erstenmale
von dem seitens des Herrn Vorredners ausgesprochenen
Wunsche , muß aber betonen , daß das Bezirksamt Pforz¬
heim zu klein sei, um die Errichtung einer selbständigen
Bezirksbauinspektion zu rechtfertigen . Die Inspektion
Karlsruhe , zu der Pforzheim gehöre und die außer Pforz¬
heim noch zwei weitere Amtsbezirke umfasse , sei aller¬
dings groß ; die alleinige Abzweigung von Pforzheim
werde aber der neuen Stelle einen zu beschränkten Ge¬
schäftskreis schaffen. Auch habe die Besorgung der Ge¬
schäfte im Bezirke Pforzheim von Karlsruhe aus bisher
keine Anstände gehabt .

Abg . Gesell glaubt , daß , falls die Errichtung einer
Bezirksbauinspektion in Pforzheim unthunlich sei, doch im
Interesse der Ueberwachung zur Unterhaltung der Staats¬
gebäude in Pforzheim wenigstens die Funktionen der
Inspektion dem Bezirksbaukomroleur übertragen werde »
könnten .

Ministerialrath Wielandt kann nur wiederholen , daß
bisher ihm keinerlei Klagen zu Ohren gekommen darüber ,
daß die Ueberwachung der Unterhaltung der Staatsge¬
bäude im Amte Pforzheim durch die Karlsruher In¬
spektion nicht genüge . Der weitere Vorschlag , den Bezirks -
baukontroleur mit den Aufgaben der Inspektion in Pforzheim
zu betrauen , sei nicht angängig , da man einem Beamten ,
der hauptsächlich einen bezirksbaupolizeilichen Ueberwach -
ungsdienst — auch bezüglich der Staatsgebäude selbst —

habe , bautechnische Funktionen , wie sie der Inspektion
obliegen , nicht wohl übertragen könne.

Bei 8 2 (Wohnungsgeld ) bemerkt der Abg . Friderich ,
daß nach einer Mittheilung des Gr . Finanzministeriums
noch eine weitere Dienstwohnung (in Baden ) hinzukäme ,
was aber eine materielle Aenderung der Position nicht
zur Folge habe .

Bei 8 3 (Andere persönliche Ausgaben ) bemerkt Abg .
Gönner hinsichtlich des Beschlusses der Budgetkommission ,
daß für Dienstkleidung durchgehends ein Betrag von
50 M . für den Mann und das Jahr bewilligt werden
solle , daß damit nicht eine Minderung der Bezüge der
betreffenden Beamten geschaffen werden wolle , sondern
nur ein einheitlicher Satz norMrt werde für den Betrag ,
der der Großh . Regierung für Beschaffung der Dienst¬
kleidung in natura bewilligt werde.

Abg . Fieser tritt diesen Ausführungen bei und ver¬
weist auf die bezüglichen Erklärungen des Herrn Finanz¬
ministers ; an dem Einkommen der Beamten werde
dadurch nichts geändert ; der einzelne Beamte verbleibe
in seinem bisherigen Einkommensverhältniß , nur für
solche, die in die betreffenden Stellungen einrücken, werde
in Zukunft der Einheitssatz zu Grunde gelegt werden .

Ministerialrath Seubert kann bestätigen , daß die
beiden Begriffe Einkommen und Einkommensanschlag
streng auseinander zu halten sind . Der Betrag des Ein¬
kommensanschlags , der für die Pensionsverhältnjsse und
die Hinterbliebenenversorgung in Betracht komme , sei
lediglich eine Rechnungsgröße , die mit dem wirklichen
Einkommen nicht immer übereinstimme . Soweit im Jahre
1889 ein Betrag in den Anschlag ausgenommen war ,
könne derselbe für diesen Beamten gesetzlich eine Minde¬
rung ohne entsprechenden Ausgleich nicht erfahren . Wo
also jetzt für Dienstkleidung ein Anschlag von 70 oder
90 M . ausgenommen sei , behalte es dabei vorerst sein
Bewenden . Die Aufnahme eines Betrags von nur 50 M .
für Dienstkleidung in den Einkommensanschlag sei im
Gehaltstarif vorgeschrieben ; der seitens der Budgetkom¬
mission gefaßte generelle Beschluß beziehe sich weniger
hierauf , als auf die Mittel , die der Großh . Regierung
zur Anschaffung der Dienstkleidung in natura , bewilligt
werden , wobei es aber von verschiedenen Umständen ab -
hänge , ob mit diesem Betrag im Einzelfall die Dienst¬
kleidung wirklich beschafft werden könne oder ob ein ge¬
ringerer Betrag erforderlich sei . Der Betrag habe sonach
eigentlich eine materielle Bedeutung für den Dienstklei¬
dungs - Empfänger nicht.

Der Berichterstatter bemerkt in seinem Schlußwort ,
daß sich durch die heutigen Beschlüsse hinsichtlich der
Handkassen und der Unterstützungen die zu bewilli¬
genden Beträge des Tit . III (Ordentl . Etat ) um jähr¬
lich 140 M ., somit auf 367 290 M . für beide Jahre
erhöhen .

In diesem Betrage wird die Ausgabe bewilligt .
Bei Tit . III L . Außerordentlicher Etat spricht zu 8 2

(Vergrößerung und Umbau des Dienstgebäudes Zährin¬
gerstraße 65 in Karlsruhe ) der Abg . Fieser den Wunsch
aus , daß eine Vorrichtung getroffen we^de, die verhin¬
dere , daß bei der Zahlung der direkten Steuern der Zah¬
lungsbetrag der Zahlenden von Dritten gesehen und



daraus ein Schluß aus die Höhe der Veranlagung der¬

selben gezogen werden könne.
Bei - Tit . Xll (Unterstützungs - und Belohnungsfond )

bemerkt der Berichterstatter , daß hier gleichfalls in

Gemäßheit des heutigen Beschlusses der angeforderte Be¬

trag von 81 600 M . unter der Voraussetzung nachträg¬
licher Berichtigung zu bewilligen sein werde , was auch
geschieht.

Zu den übrigen Titeln ergreift Niemand das Wort .
Die Kommissionsanträge gelangen — bei Tit . I 8 3,

Tit . III tz 3 und Tit . XII durch die heutige » Be¬
schlüsse modifizirt — zur Annahme .

Der dritte Gegenstand wird von der Tagesordnung
abgesetzt und die Sitzung hierauf geschloffen.

Verantwortlicher Redakteur : Wilhelm Harder in Karlsruhe.
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StaalSpapiere .
Bade» 4 Obligat . st. 101

. 4 . M . 101

. 4 Obl . v. 1886 M . 106.
Bayern 4 Oblig . M . 105
Deutsch!. 4 ReichSaal. M . 106

. 3»/- °/» , M . 101
Preußen 4 °/» Eonsols M - 105.

. 3' /, «/. Tonsols M . 101
Wtbg . 4»/rOblv . 1879M 102

, 4 Odl - v . 75/80 M 103 .
Oesterreich . 4 Goldrente fl . 94 .

. 4»/, Silberr . fl- 74
, 4 ' /« Papierr - fl . — .
. bPapierr . v - 1881 87 .

Ungarn 4 Goldrente st . 86 .
Jtlüien 5 Rente Fr . 91
b"/o Rumänische Rente 97
Rumänien 6 Obl - M . 103
Rußland 5 Obl . 1862 ^ 102 .

. 5 Obl . v- 1s77 ^ — .
, bUOrientanl . PR 68
. Lons . v. 1880 R . —.

40

Port . 4 '/rAnl . o . 1888 M .
. 3 Ausländ . Lstr .

Serbien 5 Goldrente
Schweden 4 M .
Span . 4 AuSländ. Rente
3*/z Berner Obligat . Ar .
Egypten 4 Unis. Obligat .

95 30
64 -
83 .30

10190
72 40

9440
101 80ten 5 Privil . Lstr." "

cgt.G
Bank -Aktien .

4 ' /z Deutsche R .-Bank M . 137 .70
4 Badische Bank Thlr . 110 -
5 Basler Bankverein Fr . 149 70
4 Berlin . Handelges . M . 152 50
4 Darmstädter Bank
4 Deutsche Bank
4 Deutsche Bereinsb.
4D .Unionb.M .65»/,E .M
4 Disk.-Kommand. Thlr .
ö Oest. Kreditanstalt st.
4 Rhein . Kreditbank Thlr .
4 D . Effekt - u. Wechlel -Bk .

40 "/» einbezahlt Thlr . 127 50

M .

st. 158 40
M . 162 70

110 -
. 80 30
214 70
254 '/,
122 -

Gtsendahn -Sttte ». !3 Ital . gar . E .-B. kl
4 Meckl . Frdr .-Franz M . 163 30 5 Gotthard I V Ser .
4 ' /, Mälz . Max -Bahn st . 148 . - 4 .
4 Pfalz . Nordoahn st. 114 50 4 Schweiz. Central

Gotthardbahn Fr . 158 — 5 Jitd -Bahn Prior .
Böhm West-Bahn fl . 272 ft ;3 Süd -Bahn
Gal .Karl -Ludw.-B . st. 163 '/, !5 Oest. Staatsb .-Prior .gr . 106
Oest .Ung .-St .-Bahn Fr . 184 ,ft '3 dro . I—Vlll k . Kr . 82 .20

Sr -
Fr .

st.
Sr .

56 70
104 .30
103 -
102 80
102 50
63 -

3 8ivor . 6it . 6 , l0ln . l >2 Fr . 6130
5 Toscan . Central Fr . 102 . —
5 Weststc .Eisd. 1880stfr . Fr . IM 80

101 . -
99 80
96 40

Oek. Ind -Bahn st. 101 'ft
Oest .Nordwest st . 170

. , 6ir . 8 . st. 185 ' .
Eisenbahn -Prioritäten . 6 Southern Pacific ofE. lst 11130

4 Elisabeth steuerfei st. 101 30 Pfandbrief «.
5 Mähr Grenz -Babn fl. 74 70 4 Pr . B .-C .- A. Vll-IX M .
5 Oest .Nordwest-Gold- 4 Preuq .Tent.-Bod. -Ered.

Obl . M . 106 50 verl. ä 100 M .
5 Oest.Nordw . l-ir. 4 . st. 9140j4 Rh . Hyp. S . 43 -46 M .
5 Oest .Rordw . I-it. 8 . st . —. - 3'/, dto . M .
3 Raab -Oedenb .Ebenf.Gold > SerzinSliche Loose

steuerfrei M . 68 653 '/sPreuß .Präm . Thlr . 100 —
4Rudolf ( Saizkgut ) i . Gold >4 Bayrische . 100143 40

steuerfrei M . IM 60 4 Badische » IM 144 50
4 Vorarlberger st. 81.70 4 Mein .Pr .Psdbr . » 100 132 40>

3 Oldenburger Thlr . 40 —. - .20 Fr .-St . L8.1S
4 Oesterr. v . 1854 ft. 250 — SouoereignS 20 .30
4 . v . 1860 fl. 500 113 60 Obligationen »nd JndnAri «.
4 Raab -Grazer Tblr . IM 105 30

UnverzmSliche Loose
per Stück.

Brannschw. Thlr . ZO-Loose 105 30
Oest . st. 100-Loose v . 1864 307 . —
Oesterr . Kceditloose st . IM

von 1858 325 20
Ungar. Staatsloofe st . IM 252 8 0
Ansbacher st. 7-Loose 35 90
Augsburger ff. ?-8oose 27 .50
Freiburger Fr . 15-Loose
Mailänder Fr . 10-Loose
Meininger st. 7-Loose
Schweb. Thlr . 10-Loose

Wechsel »n» Lorten
Paris kurz Fr . iM 80 80
Wien kurz st iM 170.50
Amsterdam kurz st. IM 16870
London kurz 1 Pf . St . 20 45
Dollars in Gold 4.161

31 20
13 90
27 30
83 50

Aktie ».
3 ' /- Fceiburg Obl . (4. —) 100 -
3 Karlsruher Obl . 912g
Ettlinger Soinnerei o. ZS . 126 3g
Karlsruh . Maschinenf. dto . 143 . —
Bad . Zuckers. , ohne Zs . 95 —
3"/»D«lltsch. Phön.M"/,Ez . 319 —
4 Rh . Hyoolh.-Bank 50°,,

b ?z . Thlr . 126 - -
5 Wcsteregeln Alkali 146 .—
S Hyp. Odl . d . Dortmund ,

Ümon 111.9g
5 Hyp. Anl. d . Oest. Alpin

Montgs 99 80
4Rom ll —IV Lire 83 5a

Ltandesherrl . Aalehe «
3'ft Fst. Asenbrg -Birft . M . 93 —
Reichsbaak Discont 4 "/,
Franks. Baak Dlscom 4

Tendenz : — .

Mittheil ««g
des

Statistischen Bureaus .

Monatliche Durchschnittspreise von

Hafbr , Stroh und Heu
für März 1890 .

Orte .
« °' » !ZS,i Heu

IM Kilogramm

1. Mittlere Monatspreist .

Konstanz .
Meßkirch .
Stockach .
Billingen .
Freiburg .
Offenburg .
Rastatt .
Bruchsal .
Karlsruhe .
Mannheim
Mosbach .
Wertheim .

16 - 56 -
- 3 80

.7t
5- 40

17 - 54
17 - 87

1731
15. 75
16. 06

5 . 15
5 60
6 . 80
5 . 50
5 40
5 30

^ -5
5 . 10

4 - 60
4 -
5- 40
5 -
6- 60
5- 28
5 16
5 80
4. 53

2. Monatliche Durchschnitte der
höchsten Tagespreise

(ohne Zuschlag).
tReichsgesetz vom 21 . Juni 1887 betr . die
Naturatteistung für die bewaffnete Macht

im Frieden.)

Konstanz . . . ! — 5 . 40 5- 10
Meßkirch . . . 16. 9ö — —

Stockach . . — 4- 05 5- 30
Villingcn - - . 17 . 75 — — 4 - 40
Freiburg . . . 18 . 50 5 W 6 —
Offenburg . . ! — 5- 78 5 20
Rastatt . - - - ! — 6- 88 6. 73
Bruchsal . . . ' — 5 . 50 5 - 28
Karlsruhe . . — 5 - 40 5 30
Mannheim . . 18. 22 5- 50 6- 03
Mosbach . . . ! 15. 75 — 4 . 53
Werlheim . . . 16 29 —

Mittlere Marktpreise der Woche vom 23 . bis 30 . März 1890 . (Mitgetheilt vom Statistischen Bureau.)

Orte .

L

s

8
r-
L«

8
«2S

IM Kilogramm

Konstanz
lleberlingen
Pfullendorf
Meßkirch .
Stockach . .
Kadolfzell .
hilzingen .
Üillingen .
Zonndorf .
Müllheim .
Freiburg .
Löffingen .
Endingen .
Ettenheim
Lahr . . . .
Offenburg
Rastatt . .
Ourlach . .
Mannheim
Mosbach .
Wertheim
Basel . . .

23 - 23 - 16- 50 20 . 50 19 -
W Ob22 40 17 65 20 - 10 17 - 40
— 22 45 — 20 . 45 17 - 10
— 22 40 — — — 17 . 40
23 - 22 - 7-> — — 16 95
22. 50 22 . - 17 . 30 21 . 05 17 10
22- 60 — — 21 - - 16 —
— 22 70 — — 17 95

24 - 30
22. — — — — 19 . - 13. —
22 40 — 18. 50 — — 19 . 15

21 - 50 18 SO 18 30 17 . -
22- 25 — — — 17 75 17 - 50
21 - 85 — 17 . SO16 70 — —
21 . 75 — 19- - 18 - SO18- -
>21 . 50 — 18 . 20 19 . 20 17 . 10
— — — — 15 60
2165 — 18. 15 — 17- SO
21- 50 21 . - 17 . 50 20 . - 16 -

18. 80 18 40 13 «Oi14 . -
16 —
14 . —

Orte .

!!UX> KUd- rv
Ater,

-b
rr «

8
^

'S ! K ! ^
v-. j Z -

! 'Ss ; ! «

1 Kilogramm.

Brennöl

K

.. s»
-L «
KL
« Z

e-t

Ruhr - 8 Saar¬
kohlen " kohlen

L / 1 Liter . 8 4 Ster .

ZKljZ KZ

IM Kilogramm.

Konstanz . .
Ueberlingen .
Villingcn . .
Waldshut . .
Lörrach . . .
Müllhcim . .
Freiburg . . .
Ettenhelm . .
Lahr .
Offenburg . .
Baden . . . .
Rastatt . . .
Karlsruhe . .
Durlach . . .
Pforzheim . .
Bruchsal . . .
Mannheim .
Heidelberg . .
Mosbach . .
Wertheim . .
S

^
affhause»

4 A A 4 > 4

540 - j 120 40 36 30 U. 28 144,132 — 150 140 150 220 ! 70 28 88 16. - 36 .—;310,320 300
400 - I 40 26 36 u . 28 128 120 116 128 130 128 180 ! 50 28 100 44.— 28.—^— >320 300
— 400 100 44 — 30 140 128 120 140 112 140 t7ü 65 ; 24 35 34.— 24. — — 280
— _ ! 100 ! 46 34 27 123 128 — 128 120 128 210 70 25 85 36 — 24 .—! — — 2̂80
— - i 10 > 36 30 28 u. 21 130 120 100 !IM 130>1M 230 60 28 dO 41 .— 28 -—' — 270
— 500 75 50 32 25 132 132 — 120 130 !140 210 55 25 80 44 - 22 . - 320 280 260

500 510 80 50 36 28 u . 26 z 140 128 - 130 120 110 220 55 25 84 40.— 21 — 100 !300 300
600 >600 90 40 32 26 — 120 120 120 — 132 1̂92 45 26 80 44 — 21 — — — k210
>600 !600 90 40 36 25 u 22 140 128 >28 140 132 110 2M 55 25 88 40 .— 18. - ;210 230 —

/>60 500 100 40 30 ! 25z 140 130 120 130 130 140 1 - 6 ! 60 23 90 38 - 30.—>300 260/280
510 >500 60 — 40 ! 30 u. 27 150 135 100 135 145 150 210 60 25 M 41 .— 30 -- 320 !260 >280
680 !640 55 42 28 > 20 148 !128 112 140 140 120 200 60 21 70 41 — 30 .— 2 -iO!220 -
540 498 70 ! 44 40 ! 28. U. 24 , 144?128 — 136 120 141 200 60 21 90 36 . — 30 . — 270,220 210
— 480 75 40 30 ! 27. 140132 — 140 121 140 220 ! 60 21 80 48 .— 30 — 2M >190 280
— - ^ 80 44 32 28 144 128 - 144 144 141 220 60 25 90 - 320 260 280

550 530 55 ! 42 30 ! 30 140,128 — 140 140 140 190 60 >21 88 48.— 40 . - /280 260 —

530 >580 82 ! 42 38 ? 29 u . 25 140 126 106 140 120 ISO210 70 >22 75 46 — 38 -— 27O260
^- 560 ! 75 ! 44 36 30 u . 27 144 130 — 140 110 150 210 SO ! 24 70 18 -- 38 - - !260 200 -

480 450 75 40 30 25 — 120 100 130 — 132190 ! 55 24 80 10 — 22 — 280 260 —

700,460 ! 83 36 26 24 — 120 — 120 — 130168 55 ! 21 80 36 -^ 28 — ;260 210>—

800 760 >112 ^ 40 30 24 112 96 - 160 145 !128 184 80 ! 16 72 45 — 29 .—; — - i260
— — - ! - — — — - — — i — ^- > —- - , — - / —

s

240
280

220

170
170

240

strcits vor das Großh . Amtsgericht zu , Rieger in Jestetten und Grießen .
Freiburg auf i Firma ist erloschen .

Die

Mittwoch den 14 . Mai 1890,
Vormittags 9 Uhr .

Zum Zweckeder öffentlichen Zustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Freiburg , den 26 . März 1890 .
Wagner ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts .
Vermögensibsondernug.

C .758 . Nr . 3246 . Freiburg . Durch
Unheil der H . Civilkammer des Großh .
Landgerichts Freiburg vom Heutigen
wurde die Ehefrau des Altbürgermei¬
sters Heinrich Gut mann in Ober¬
münsterthal, Agatha , geb. Pfefferte, für
berechtigt erklärt , ihr Vermögen von
demjenigen ihres Ehemanns abzusondern.

Freiburg , den 20 . März 1890 .
Der Gerichtsschreiber

des Großh . bad . Landgerichts:
Holz .

Lerschollenheitsverfahren.
C .702 -2 . Nr . 3682 . Säckingen .

Hermann Stritt matt er von Berga -
lingen wird, nachdem er der diesseitigen
Aufforderung vom 7 . Januar 1889,
Nr . 61 , seither keine Folge geleistet hat,
für verschollen erklärt.

Säckingen, den 22 . März 1890 .
Großh . bad . Amtsgericht.

(gez ) U - Hummel .
Die Uebereinstimmung mit der Ur-

Die

Bürgerliche lltechtspftegc.
Orffentlichr Zustellungen.

C .713 .2 Nr . 5045 . Mannheim .
Die evangelische Collectur Mannheim ,
vertreten durch den evangelischen Ober -
kirchenralhzu Karlsruhe , vertreten durch
Rechtsanwalt Selb in Mannheim , klagt
gegen den Landwirlh Anton Rapple
in Ketsch , zur Zeit an unbekanntenOr¬
ten abwesend , aus Ackerpacht vom Jahr
1889 , mit dem Anträge auf Zahlung
von 483 Mk . 50 Pf . und 5°

« Zinsen
vom Klagzustellungstage , Tragung der ^
Kosten einschließlich derjenigen des Ar- ^
restverfabrens und auf vorläufige Voll- schuft beurkundet
strcckbaikcitserklärung des Urtbeils ge- j Der Gerichtsschreiber:
gen Sicherheitsleistung , und ladet den ^ Frey .
Beklagten zur mündlichen Verhandlung , » rbemweikiino
des Rechtsstreits vor die M Civilkam- ! ,, ^ A
mer des Großh . Landgerichts zu Mann - ! ^ ^ 0. 1 . Nr . 4147 . Engen ,
beim auf

°
^ Witwe des Laudwirths Johann Oexle

Dienstag den 27 . Mai 1890 . ^° °" S -l>>att u Kr . . Elisabeth« , geb.
Nnrmitkaas 8*/» Ubr . ! Gollard , hat um Einweisung in Be¬

ulst der Aufforderung , einen bei dem ! U und Gewähr des
^
Nachlasses ihres

gedachten Gerichte zugelafsenen Anwalt : Ehemannes gebeten . Diesem Begehren
zu bestellen > cntsvrochen , wenn nicht innerhalb

Zum Zweck der öffentlichen Zustellung ^ Wochen Einspruch dagegen erhoben
wird dieser Auszug der Klage bekannt !
gemacht . > Engen , den 31 . Marz 1890 .

Mannheim , den 27 . März 1890. ! ^Or. Grobe , j
^ Großh . bad . Amtsgerichts :

Gerichtsschreiber des Gr . Landgerichts. ! I . Schäffauer .
C.725 .2. Nr . 8095 . Freiburg i/B -

Die ledige uneheliche Karotins Luise
Bürkle zu Mittelthal , vertreten durch
den Prozeßvormund Joh . Georg Züpfle
von da , klagt gegen den Seraphin
Hensler , lediger Küfer von Walters¬
hofen , z. Zt . an unbekannten Orten
abwesend , aus Alimentation , mit dem
Anträge auf Verurtheilung des Beklag¬
ten zur Bezahlung eines lährlickcn Er¬
nährungsbeitrags von 70 M „ halbjähr¬
lich vorauszablbar , und zwar von der
Geburt der Klägerin , d . i. 19 . Juni
1889 , bis zu deren zurückgelegtem 14 .
Lebensjahre , und ladet den Beklagten
zur mündlichen Verhandlung des Rechts-

Waldshut , 12. März 1890 .
Großb . bad . Amtsgericht.

S ch m i e d e r .
Zwangsversteigerung.

C .677 .2 . Mosbach .

Bersteigerungs An¬
kündigung.
In Folge richterlicher

Verfügung werden der
Karl Augustin Witwe , Elisabeth« ,
geb. Eiermann von Sulzback , die nach ' ,
genannten Liegenschaften Sulzbacher
Gemarkung am

Samstag den 12 . April 1890 ,
Nachmittags 2 Uhr .

im Rathhause zu Sulzbach öffentlich
versteigert und als Eigenthum endgiltig
zugeschlagen , wenn der Schätzungspreis
oder mehr geboten wird.
Beschreibung der Liegenschaften .

Schätzung -N
1 - !

Ein zweistöckiges Wohnhaus ,
Gasthaus zur Linde , eine zwei¬
stöckige Sckeuer und zwei¬
stöckige Bierbrauerei , Schwein¬
ställe , Holzremise sammt Hof-
raithe , mit zwei Bierkellern u.
einem Eiskeller , alle gewölbt
mit Ueberbau, das Ganze mitten
im Ort Sulzbach an der Straße
nach Mosbach . 20000

2.
24 Ruthen Garten im Stein -

brunucn .
3.

1 Viertel 20 Ruthen Acker und
Hopfengarten .

4.
5 Morgen 10 Ruthen Acker¬

land in 12 Stücken . . . .
5.

Ein Viertel 20 Ruth . Wiesen
in 5 Stücken . .

6.
1 Morgen 23 ' /s Ruth . Wald

in 3 Stücken . . .. . . . .

ausgewandert zu sein , zu Nr . 2 Marz - ! Montag den 21 . Juli 1890 ,
luff als Landwehrmann 11 - Aufgebots > Vormittags 11 Uhr ,
ausgewandert zu sein , ohne von der >anberaumlen Ediktaltermin vor dem un¬
bevorstehenden Auswanderung der Mi - , terzeichneten Gerichte zu stellen , widri-
litärbehörde Anzeige erstattet zu haben, ^ genfalls die Untersuchung geschloffen

und der Ausgeblicdene in seiner Ab¬
wesenheit für fahnenflüchtigerklärt, zu-

vom 22 . Novem- 1gleich aber in eine Geldbuße von 150
bis 3000 M . verurtheilt werden wird.

Freiburg i. B . am 29 . Marz 1890 .
Königl . Gericht der 29 . Division.

300

250

3380

350

625

Haildelsregistereinträge.
C 621 . Nr . 5466 . Waldshut . '

Zum diesseitigen Firmenregister wurde
eingetragen : i

Zn O -Z - 47 I : August F . Denn -
ler in Jnterlaken » Zweigniederlassung
in Waldshut . Inhaber der Zwcignic- ;
derlaffung mit dem Rechte der alleinigen
Vertretung für Deutschland ist nunmehr !
Kaufmann August Kummer in Walds - !
Hut. Derselbe ist verebeljcht mit Mina ,
geb . Kramm , ohne Errichtung eines
Ehevertrags . Die Prokura des Heinrich
Aeberli ist bezüglich dieser Zweignieder¬
lassung erloschen.

Zu O .Z . 465 . Apotheke von Josef

Im Ganzen 24905
Bierundzwanzigtaufend neunhundert

fünf Mark .
Mosbach , den 4. März 1890 .

Der Vollstreckungsbeamte:
Bender , Notar .

Strafrechtspflege .
Ladungen .

C .724 .2 . Offenburg . 1 . Der
am 4. Dezember 1861 zu Hofweier geb.
Landwirth Nikolaus Gegg , zuletzt in
Hofweier, 2 . der am 13. März 1853 zu -
Goldscheuer geb. Taglöhner Ludwig
Marzluff , zuletzt in Goldscheuer /
werden beschuldigt , zu Nr - 1 Gegg als
beurlaubter Reservist, ohne Erlaubniß

Ueberkrctung gegen 8 360 Nr . 3
des Strafgesetzbuchs, 8 111 Ziff . 16
der Wehrordnung vom 22 . Nor
der 1888.
Dieselben werden auf Anordnung des

Großh . Amtsgerichts Hierselbst auf
Mittwoch den 7 . Mai 1890,

Vormittags 8 Uhr ,
vor das Gr . Schöffengericht Offenburg
zur Hauptverhandlung geladen .

Bei uuentschuldigtemAusbleiben wer¬
den dieselben aufGrund der nach 8 472 d .
Strafprozeßordnung von dem König¬
lichen Bezirks-Kommando zu Offen¬
burg ausgestellten Erklärungen verur¬
theilt werden .

Offenburg , den 25 . März 1890 .
C . Beller ,

Gerichtsschreiberdes Gr . Amtsgerichts .
C .778 . 1 . Nr . 2117 . Waldshut . !
1 . Peter Graß , geboren am 26 . Ja - !

nuar 1867 zu Oberhof , zuletzt
wohnhaft daselbst , und ' !

2. Johann Albert Ärutschi , geb. !
am 23 . April 1867 zu Laufen, !
Kanton Bern — heimathsberech -
tigt in Säckingen ,

werden beschuldigt , als Wehrpflichtige
in der Absicht, sich dem Eintritte in den
Dienst des stehenden Heeres oder der
Flotte zu entziehen , ohne Erlaubniß das
Bundesgebiet verlassen zu haben oder
nach erreichtem militärpflichtigen Alter
außerhalb des Bundesgebiets verblieben
zu sein , Bergchen gegen 8 140 Abs . 1
Nr - 1 St .G .B .

Dieselben werden auf
Dienstag den 17. Juni d . I . ,

Vormittags 9 Ubr ,
vor die Strafkammer des Gr . Land¬
gerichts Waldshut zur Hauptverhand¬
lung geladen .

Bei uncntschuldigtem Ausbleiben wer¬
den dieselben aus Grund der nack 8 472
der St .P .O . von dem Gr . Bezirksamt
Säckingen über die der Anklage zu
Grunde liegenden Thatsacken ausge¬
stellten Erklärung verurtheilt werden .

Waldshut . den 31 . März 1890 .
Der Großh . Staatsanwalt :

König .
Vorladung.

C .734 . Section HIV - Nr . 466/291 .
Freiburg . Die Musketiere des 4. Ba¬
dischen Infanterie Regiments Nr . 112 :

1 - Attred Wehrte , geb. am 5 . Aug -
1865 zu Hausen,

2 . Wilhelm Matisczig , geb . am
24 . Februar 1866 zu Goldap , ! Loose Schlagraum ,

gegen welche der förmliche Desertions - ! Die Domänenwaldhüter Fütterer und
Prozeß eingeleitet ist . werden ausgefor- Hochstuhl in Steinbach zeigen das Holz
dert . sich ungesäumt , spätestens aber vor und fertigen Auszüge aus den Auf-
bei dem auf nahmslisten.

Verkauf von
C -704 .2. Die Großh . Bezirksforstei

Ottenhöfe » verkauft im Wege schrift¬
licher Angebote nachstehende 3 Loose
Eichenrinde:

Loos 1 . V - I . „ Eichkopf " bei Otten -
höfen ca . 200 Ctr . 16jähriger Stockaus¬
schlag . Loos 11 . 1- 23 . „Alsckmatt bei
Sulzbach , ca . 120 Ctr . 17jähriger Stock¬
ausschlag. Loos tll . >. 27 . „Bächles-
gul" bei Sulzbach , ca . 60Ctr . 12 - 16-
jähriger Stockausschlag.

Die Rinden werden auf ärarische
Kosten geschält und jene von Loos 1 m
Ottcnhösen , jene der Loose 11 und Hl
im Badhause tu Sulzbach cingescheuert .

Nach den einzelnen Loose» und pro
Centner gestellte Angebote sind mit der
Aufschrift . RinLenverkauf" längstens
bis Montag den 7 . April l. I .,
Abends 7 Uhr , bei uns einzureichen .
Die Eröffnung derselben erfolgt am 8.
April l . I . , Nachmittags 3 Ubr , zu
welcher die Submittenten cingetaden
werden . Die Verkaufsbedingungen lie¬
gen inzwischen bei uns zur Eirsicht auf.

Die Domänenwaldbüter Maier in
Ottenhofen und Schnurr zu Sohtberg
zeigen die Rindenschläge vor.

Holzversteigerung.
C .735 . Nr - 353 . Die Großh . bad .

Bezirksforstei Steinbach (Amt Bühl )
versteigertam Dienstag de« 15 . April
1. I ., Morgens 9 Uhr . im Rathhause
in Steinbacb mit Borgfrist bis 1 . De¬
zember l . I . folgende Windsallbölzcr
aus denDomänenwalddistrikten l -Uvurg-
wald und II - Steinischer Wald :

7 tannene Stämme 1 -, 12 II . , 9 Hl -,
144 I V. Klaffe , 17 tannene Klötze 1 ,
131 II . Klaffe , 3 Eichen . 7 Buchen . 30
tannene Gerüflstangen . 25 tannene Reb-
stecken , 114 Ster tannencs Scheitholz
II -, 100 Ster III - Klasse , 1 Ster eiche¬
nes und 11 Ster buchenes Scheitholz.
I Ster buchenes , 55 Ster tannenes
Prügelholz , 13 Loose unaufbereitetes
Stockholz, 1306 tannene Prügelwellen ,
II Loose unaufbereitetes Reis und 25

Druck und Verlag der G . Braun ' scheu Hofbuchdruckerei .
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